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nennt. Die gefursteten Aebte zu Kempten,
Prum Stablo und Corvey, und die gef. Prob
ste zu Elwangen, Berchtolsgaden und Wensen
hurg haben ein votum virile auf dem Neichs
tage
Diese Pralaten werden sammtlich von ihren

Stiftern gewahlt, von dem Pabste und die nicht
eximirten Aebte von den Bischofen bestatigt,
und von dem Kayser belehnt. Die Rechte des
Kaysers und Pabsts die vorher angezeigt sind,
andern zuweilen diese ordentliche Wahl. Alle
mussen dem Pabste den Eyd der Treue leisten,
und stehen in Absicht ihrer Person unter dem—
selben, und nicht unter dem Kayser oder Reichs
gerichten. Viele von den Stiften haben welt
liche Schutzherrn; Advocati oder Schirmvogto.

Die Zahl der Kloster mannlichen und weib—
lichen Geschlechts ist in Deutschland ungemein
größ. Man hat, besonders im Oestreichschen
angefangen viele derselben aufzuheben, auch den
fehlerhaften Zusammenhang derselben mit ih
ren Generalen in Rom unterbrochen.

Zu den geistlichen Personen in Deutschland
gehoret der deutsche Orden. Er ist 1190
gestiftet, und besitzt seitdem er Preußen verloh
ren hat, nur noch in Deutschland Lander, die
aber sehr ansehnlich sind. Die Ritter folgen
der Regel des h. Augustins, mussen von alten
Adel seyn und sind theils der catholsschen,
theils der protestantischen Religion zugethan.
Ihr Oberhaupt heißt 8och  und Deutschmei

ster,


